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1. Vorbemerkung 

Die außerklinische Intensivpflege bietet ein komplexes und individuell abgestimmtes ambulantes 
Leistungsangebot für Menschen mit potenziell lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen.1 Bei 
der sogenannten Potenzialerhebung wird durch medizinisches Fachpersonal geprüft, ob eine 
vollständige Entwöhnung oder Reduzierung der künstlichen Beatmung möglich ist.2 Ziel dabei 
ist, sicherzustellen, dass niemand länger als erforderlich von einer solchen Beatmung abhängt.3 
Durch die Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL)4 wird angestrebt, die medizinische 
Versorgung der Betroffenen zu verbessern, Therapien zu optimieren, die Beatmungsdauer zu re-
duzieren und letztendlich – wenn möglich – eine vollständige Beatmungsentwöhnung oder die 
Entfernung der Trachealkanüle zu ermöglichen.5  

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat gemäß § 92 Abs. 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V)6 die Befugnis, unter Beachtung der Formvorschriften und höherrangiger gesetzlicher 
Vorgaben, allgemeine Richtlinien zur Festlegung einheitlicher, verbindlicher Kriterien für die In-
anspruchnahme und Erbringung von Gesundheitsleistungen sektorübergreifend zu etablieren. 
Durch diese Kriterien sollen gemeinsame Standards für eine ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geschaf-
fen werden. Die Richtlinien des G-BA sind sowohl für die GKV und die Versicherten als auch für 
alle Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser sowie alle weiteren Leistungserbringer nach dem 
SGB  V – verbindlich.7 Angesichts der weitreichenden Richtlinienkompetenz sind umfangreiche 
interne Mitwirkungsbefugnisse sowie externe Beteiligungsrechte vorgesehen, die in der Ge-
schäfts- sowie Verfahrensordnung des G-BA8 wurzeln und das Ziel verfolgen, die Transparenz, 

 

1 Außerklinische Intensivpflege, Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA, Hrsg.), abrufbar unter https:/g-ba/ausser-
klinische-intensivpflege/. Dieser und alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 20. September 2023. 

2 Pressemitteilung, Veranlasste Leistungen, G-BA erleichtert Zugang zu außerklinischer Intensivpflege, G-BA, 
20. Juli 2023, abrufbar unter https:/g-ba.de/pressemitteilungen-meldungen/; Näheres zur Potenzialerhebung 
siehe Potenzialerhebung, AOK, abrufbar unter https:/aok/ausserklinische-intensivpflege/potenzialerhebung. 

3 So die Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmer vom 7. Juni 2023 auf die schriftliche An-
frage des Abgeordneten Erich Irlstorfer, BT-Drs. 20/7148, S. 116.  

4 Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), in der Fassung vom 19. November 2021, zuletzt geändert am 
20. Juli 2023 (BAnz AT 14.09.2023 B3). 

5 Außerklinische Intensivpflege, GKV-Spitzenverband, 2023, abrufbar unter https:/gkv-spitzenverband/ausserkli-
nische_intensivpflege/jsp.  

6 Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. I 
Nr. 217). 

7 Orlowski, in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 69. Edition, Stand 1. Juni 2023, § 92 SGB V, 
Rn. 3. 

8 Geschäftsordnung des G-BA, in der Fassung vom 17. Juli 2008, in Kraft getreten am 17. Juli 2008, zuletzt geän-
dert durch den Beschluss vom 16. März 2023, in Kraft getreten am 8. Juni 2023 (BAnz AT 7.6.2023, B3); Verfah-
rensordnung des G-BA, in der Fassung vom 18. Dezember 2008, in Kraft getreten am 1. April 2009, zuletzt geän-
dert durch die Beschlüsse vom 20. April 2023, in Kraft getreten am 22. Juli 2023 (BAnz AT 21.07.2023 B1, B2). 

https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/ausserklinische-intensivpflege/
https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/ausserklinische-intensivpflege/
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1121/
https://www.aok.de/gp/ausserklinische-intensivpflege/potenzialerhebung
https://gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/ausserklinische_intensivpflege/ausserklinische_intensivpflege.jsp
https://gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/ausserklinische_intensivpflege/ausserklinische_intensivpflege.jsp


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 9 - 3000 - 067/23 

Seite 5 

Qualität und Akzeptanz seiner Entscheidungen zu fördern und seine Legitimität zu stärken.9 Mit 
dem am 29. Oktober 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Ver-
sorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensiv-
pflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz - GKV-IPReG)10 wurde § 37c SGB V eingefügt und da-
mit ein eigener Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege implementiert. Zur Umset-
zung der in § 37c Abs. 1 SGB V geregelten Anforderungen verabschiedete der G-BA am 19. No-
vember 2021 die AKI-RL, welche am 18. März 2022 in Kraft trat und seit dem 1. Januar 2023 
gilt.11  

Durch den Beschluss des G-BA über eine Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtli-
nie vom 20. Juli 202312 wurden im Wesentlichen Neuregelungen im Bereich der Potenzialerhe-
bung und der dauerhaften Erweiterung des Kreises potenzialerhebender und verordnender Ärz-
tinnen und Ärzte eingeführt.13 Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege gemäß § 37c 
SGB V in Verbindung mit der AKI-RL ersetzt ab dem 31. Oktober 2023 die außerklinische Inten-
sivpflege im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V i. V. m. der Häuslichen 
Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL)14, vgl. § 1a S. 1 HKP-RL i. V. m. Nr. 24 des Leistungsverzeich-
nisses der HKP-RL. Bis dahin sind die AKI-RL und die HKP-RL parallel anwendbar, um eine rei-
bungslose Patientenversorgung sicherzustellen. Diese Arbeit befasst sich auftragsgemäß mit der 
Frage, ob § 5a AKI-RL, der durch den Beschluss des G-BA vom 20. Juli 2023 neu eingeführt 
wurde, formell und materiell rechtmäßig ist. 

2. Formelle Rechtmäßigkeit des G-BA Beschlusses 

Vor dem G-BA Beschluss vom 20. Juli 2023 hatten Organisationen von Leistungserbringern, maß-
gebliche Spitzenorganisationen auf Bundesebene und weitere Personen, die nach § 91 Abs. 5 und 
Abs. 5a SGB V, nach §§ 92 Abs. 7g i. V. m. 132l Abs. 1 S. 1 SGB V sowie in § 8 Abs. 2 S. 1 a) der 
Verfahrensordnung des G-BA als stellungnahmeberechtigt benannt sind, die Möglichkeit zur 

 

9 Orlowski, in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 69. Edition, Stand 1. Juni 2023, § 92 SGB V, 
Rn. 57. 

10 Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG), vom 23. Oktober 2020, 
BGBl. I S. 2220. Näheres zu den Hintergründen des GKV-IPReG siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-
Drs. 19/19368.  

11 Außerklinische Intensivpflege, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), 2023, abrufbar unter 
https://www.kbv.de/html/60812.php.  

12 Beschluss des G-BA über eine Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie: Qualifikationsanforde-
rungen an die potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte nach § 8 und an die verordnenden Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzte nach § 9 sowie Übergangsregelung zur Potenzialerhebung in § 5a (neu) der Richtlinie und 
weitere Änderungen, 20. Juli 2023, abrufbar unter https:/g-ba/AKI-RL_Qualifikationsanforderungen/Uebergangs-
regelung.pdf.  

13 Pressemitteilung, Veranlasste Leistungen, G-BA erleichtert Zugang zu außerklinischer Intensivpflege, G-BA, 
20. Juli 2023, abrufbar unter https:/g-ba/pressemitteilungen-meldungen/. 

14 Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL), in der Fassung vom 17. September 2009, zuletzt geändert am 
19. Januar 2023 (BAnz AT 10.03.2023 B4). 

https://www.kbv.de/html/60812.php
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-6100/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-6100/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung.pdf
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1121/
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Stellungnahme.15 Ein umfangreiches Beratungsverfahren zur Überprüfung der AKI-RL wurde am 
17. November 2022 durch einen G-BA-Beschluss initiiert,16 gefolgt von einem durch den Unter-
ausschuss Veranlasste Leistungen (UA VL) am 14. März 2023 eröffneten Stellungnahmeverfah-
ren. Alle fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen wurden gemäß der Dokumentation sorgfältig 
geprüft und, falls erforderlich, in den Beschlussentwurf integriert.17 Das Stellungnahmeersuchen 
zielte seinem Wortlaut nach auf eine Erklärung zum geplanten Beschluss bezüglich § 8 und § 9 
AKI-RL ab, welche sich mit der Qualifikation potentialerhebender und verordnender Vertragsärz-
tinnen und Vertragsärzte befassen. Demzufolge hatten Stellungnahmeberechtigte die Möglichkeit, 
alle aus ihrer Sicht relevanten Anliegen, Einschätzungen und Probleme anzusprechen, sofern 
diese in irgendeiner Weise mit den in Diskussion stehenden Regelungen in Verbindung standen. 
Die Aufforderung war weit gefasst, nicht auf einen engen Anwendungsbereich beschränkt und 
schloss auch keine angrenzenden Bereiche explizit aus.18  

Der Beschluss zur Ergänzung der AKI-RL um die Übergangsregelung des § 5a AKI-RL ist nicht 
 als formfehlerhaft anzusehen, da die Implementierung dessen auf einem Stellungnahmeverfah-
ren zu § 8 und § 9 AKI-RL beruht, inhaltlich auch von diesem Stellungnahme- und Beratungsver-
fahren erfasst war und infolge einer gründlichen Prüfung und Bewertung geäußerter Bedenken 
von Organisationen und Verbänden durch den UA-VL eingefügt wurde. Drei Organisationen – 
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), der Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) und der SelbstHilfe-Verband – FORUM GEHIRN 
e. V. – haben in ihren jeweiligen Stellungnahmen Bedenken hinsichtlich der ausreichenden ärzt-
lichen Kapazitäten zur sicheren Patientenversorgung nach der AKI-RL geäußert.19 Sie forderten 
jeweils den G-BA dazu auf, Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und zur 
Verhinderung von Unterbrechungen bei der außerklinischen Intensivpflegeversorgung zu schaf-

 

15 Stellungnahmeberechtigte zur Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie, G-BA, Stand 19. Mai 2022, abrufbar 
unter https:/g-ba/SN-Berechtigte_AKI_2022-05-19.pdf; Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren 
Veranlasste Leistungen, Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 10 ff., G-BA, 
Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifika-
tionsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf. 

16 Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses über die Einleitung des Beratungsverfahrens: Überprüfung der 
Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie bezüglich der Qualifikationsanforderungen an die potenzialerheben-
den Ärztinnen und Ärzte nach § 8 der Richtlinie, 17. November 2022, abrufbar unter https:/g-ba/AKI-RL/Quali-
fikationsanforderungen/Aerzte.pdf.  

17 Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren Veranlasste Leistungen, Änderung der Außerklini-
schen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 12 ff., G-BA, Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter https://www.g-
ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-
Uebergangsregelung_ZD.pdf. 

18 Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren Veranlasste Leistungen, Änderung der Außerklini-
schen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 12 ff., G-BA, Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter https://www.g-
ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-
Uebergangsregelung_ZD.pdf. 

19 Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren Veranlasste Leistungen, Änderung der Außerklini-
schen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 12 ff., S. 61-64 (bpa), S. 65-66 (bvkm), S. 81 (SelbstHilfe-Verband), 
G-BA, Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-
RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf. 

https://www.g-ba.de/downloads/17-98-5169/SN-Berechtigte_AKI_2022-05-19.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-5737/2022-11-17_AKI-RL_Einl-Beratungsverfahren_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-5737/2022-11-17_AKI-RL_Einl-Beratungsverfahren_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifikationsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf
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fen, da angemessene (fach-)ärztliche Ressourcen für die Potenzialerhebung und Verordnung au-
ßerklinischer Intensivpflege derzeit weder vorhanden seien, noch Anzeichen für eine absehbare 
Verbesserung der Situation erkennbar wären. Alle stellungnahmeberechtigten Institutionen, die 
eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hatten, erhielten anschließend am 18. April 2023 die 
Möglichkeit, im Rahmen einer mündlichen Anhörung ihre Ansichten und Bedenken nochmals 
vorzutragen, wobei auch hier erneut unter anderem die Wichtigkeit einer lückenlosen ärztlichen 
Versorgung durch die oben erwähnten Organisationen angesprochen wurde.20 

Unter Berücksichtigung der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen des bpa, des bvkm 
und des SelbstHilfe-Verbandes – FORUM GEHIRN e. V. wurde die bisherige zwingende Vorgabe 
zur Potenzialerhebung vor jeder Verordnung aus § 5 AKI-RL im Rahmen des Beschlusses vom 
20. Juli 2023 durch § 5a AKI-RL ergänzt. Diese Neuregelung wurde bis zum 31. Dezember 2024 
befristet und enthält die Vorgabe, dass eine Potenzialerhebung vor jeder Verordnung erfolgen 
soll, nicht aber unter allen Umständen erfolgen muss. Näheres dazu ist in der Norm selbst nicht 
geregelt, aber in tragenden Gründen des GB-A zu diesem Beschluss aufgeführt.21  

Durch die von den benannten Beteiligten vorgebrachten Bedenken ergab sich ein neuer Tatsa-
chenstand, der vom G-BA hinreichend gewürdigt wurde und schließlich zur Einfügung des § 5a 
AKI-RL führte. Die Durchführung eines weiteren Stellungnahmeverfahrens für alle Änderungen 
infolge dieses Prozesses ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch üblich. In § 14 Abs. 1 S. 2 stellt 
die Verfahrensordnung des G-BA klar, dass Änderungen, die von Stellungnahmeberechtigten vor-
geschlagen wurden, kein erneutes Stellungnahmerecht auslösen. Auch im Hinblick auf § 14  
Abs. 1 S. 1 der Verfahrensordnung des G-BA war kein erneutes Stellungnahmeverfahren durch-
zuführen, da weder die Faktenlage noch der Inhalt des Beschlusses im Vergleich zu dem ur-
sprünglichen Entwurf wesentlich verändert wurden (Nähere Ausführungen dazu unter dem  
3. Gliederungspunkt).  

Der G-BA hielt sich bei seinem Beschluss vom 20. Juli 2023 an seine Geschäfts- und Verfahrens-
ordnung. Insbesondere hatten alle stellungnahmeberechtigten Organisationen und Verbände aus-
reichend Gelegenheit, ihre Anliegen zu den § 8 und § 9 AKI-RL umfassend darzulegen. Weitere 
Aspekte, die eine formelle Rechtswidrigkeit begründen würden, sind ebenfalls nicht erkennbar, 
sodass der Beschluss des G-BA vom 20. Juli 2023 formell rechtmäßig erging. 

3. Materielle Rechtmäßigkeit des G-BA Beschlusses  

§ 37c Abs. 1 S. 6 SGB V verlangt, dass bei AKI-Patientinnen und -Patienten bei jeder Verordnung 
von außerklinischer Intensivpflege eine Potenzialerhebung durchgeführt werden muss. Diese An-
forderung wird in § 5 AKI-RL übernommen, allerdings durch den am 20. Juli 2023 eingeführten 

 

20 Wortprotokoll der gesamten Anhörung siehe: Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren Veran-
lasste Leistungen, Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 42 - 58, G-BA,  
Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9670/2023-07-20_AKI-RL_Qualifika-
tionsanforderungen-potenzialerhebende-Aerzte-Uebergangsregelung_ZD.pdf.  

21 Tragende Gründe zum Beschluss des G-BA über eine Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie, 
S. 3, G-BA, 20. Juli 2023, abrufbar unter https:/g-ba/AKI-RL/Qualifikationsanforderungen/Aerzte/Uebergangsre-
gelung_TrG.pdf. 
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§ 5a AKI-RL insoweit angepasst, dass bis zum 31. Dezember 2024 die zwingende „Muss-Vor-
schrift“ in eine „Soll-Vorschrift“ verändert wird. Eine verpflichtende Potenzialerhebung vor jeder 
Verordnung ist in diesem Zeitraum folglich nur dann nicht zwingend, wenn es an einer entspre-
chend qualifizierten Ärztin oder einem entsprechend qualifizierten Arzt mangelt.  

Die Regelung in § 5a AKI-RL steht nicht im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung des § 37c 
Abs. 1 S. 6 SGB V. Der G-BA hat seine Entscheidung in den tragenden Gründen des Beschlusses22 
umfassend dargelegt und im Schwerpunkt darauf gestützt, dass bis zum 31. Oktober 2023 keine 
flächendeckende Versorgung für AKI-Patientinnen und -Patienten gewährleistet werden könne. 
Dies liege daran, dass die Anzahl sowohl der Fachärztinnen und Fachärzte nach § 9 AKI-RL, die 
künftig nach den Regelungen der AKI-RL verordnen sollten, als auch derjenigen nach § 8 AKI-
RL, die die notwendigen Potenzialerhebungen nach § 5 AKI-RL vornehmen müssten, derzeit 
noch unzureichend sei und die Zahl dieser Ärztinnen und Ärzte auch nur langsam steige. Die Be-
troffenen seien als besonders vulnerable Gruppe auf eine zuverlässige und kontinuierliche Ver-
sorgung angewiesen. Der G-BA schätzt, dass es etwa zwei Jahre dauern werde, um eine umfas-
sende und kontinuierliche Versorgung gemäß § 37c SGB V zu gewährleisten und die Qualitätsan-
forderungen der AKI-RL sicherzustellen, weshalb die Frist in § 5a AKI-RL bis zum 31. Dezember 
2024 festgelegt wurde. 

Für den Fall der Nichtverfügbarkeit einer potenzialerhebenden Ärztin oder eines potenzialerhe-
benden Arztes muss trotz der Übergangsregelung in § 5a AKI-RL die Potenzialerhebung mög-
lichst zeitnah, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2024, nachgeholt werden. Dies zeigt, dass 
§ 5a AKI-RL die Notwendigkeit einer Potenzialerhebung nicht aufhebt, sondern lediglich deren 
zeitliche Anforderungen an die aktuelle ärztliche Versorgungssituation anpasst. Darüber hinaus 
bleibt § 10 Abs. 3 AKI-RL unberührt, sodass im Bereich des Entlassmanagements weiterhin vor 
jeder Verordnung eine Potenzialerhebung nach § 5a AKI-RL notwendig ist. Die vom G-BA be-
schlossene Übergangsregelung in § 5a AKI-RL verstößt nicht gegen höherrangiges Recht, insbe-
sondere nicht gegen § 37c Abs. 1 S. 6 SGB V. Der G-BA hat seine Richtlinienkompetenz nicht 
überschritten und die gesetzliche Wertung und den Zweck dieser Norm angemessen berücksich-
tigt, indem er das Erfordernis einer Potenzialerhebung zeitlich streckte, das Hauptziel der Sicher-
stellung einer lückenlosen und umfassenden Versorgung der betroffenen Patientengruppen aber 
weiterhin bestehen ließ.23 

*** 

 

22 Tragende Gründe zum Beschluss des G-BA über eine Änderung der Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie, 
G-BA, 20. Juli 2023, abrufbar unter https:/g-ba/AKI-RL/Qualifikationsanforderungen/Aerzte/Uebergangsrege-
lung_TrG.pdf;  Zusammenfassende Dokumentation, Beratungsverfahren Veranlasste Leistungen, Änderung der 
Außerklinischen Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL), S. 1, 2, 96 ff., G-BA, Stand 20. Juli 2023, abrufbar unter 
https:/g-ba/AKI-RL/Qualifikationsanforderungen/Aerzte/Uebergangsregelung.pdf. 

23 Letztlich hat auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den streitgegenständlichen Beschluss des 
G- BA vom 20. Juli 2023 rechtlich nicht beanstandet. Ergänzend hierzu siehe: Beschluss des G-BA gemäß § 91 
SGB V vom 20. Juli 2023, BMG, 24. August 2023, abrufbar unter https:/g-bae/AKI-RL/Qualifikationsanforderun-
gen/Aerzte/BMG.pdf. 
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